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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft 

und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

über die Entwicklung der Lage auf dem Milchmarkt und die Funktionsweise der 

Vorschriften des „Milchpakets“ (COM(2014)0354) (im Folgenden „der Bericht“),  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 

922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/20071, und 

insbesondere auf Artikel 225 Buchstabe b dieser Verordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom Dezember 2014 über die 

Perspektiven für die EU-Agrarmärkte und die Einkommen 2014-2020,  

1. weist darauf hin, dass der Bericht der Kommission vor der Verhängung des Embargos 

durch Russland veröffentlicht wurde und daher nicht die tatsächliche Situation im 

Milchsektor widerspiegelt; 

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Frage der Preisschwankungen für die 

Milchbauern die größte Herausforderung darstellt;  

3. stellt in diesem Zusammenhang fest, dass das unlängst von Russland verhängte Embargo 

gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse auf dramatische Weise vor Augen geführt hat, dass 

der verordnungsrechtliche Rahmen verstärkt werden sollte, damit Phasen extremer 

Marktschwankungen in den Griff zu bekommen sind; 

4. stellt fest, dass die Preisentwicklung in den Mitgliedstaaten offensichtlich nicht einheitlich 

verläuft, und dass die Entwicklung der realen Milchpreise sowie die Ursachen dieser 

Entwicklung in dem Bericht besser hätten hervorgehoben werden müssen; 

5. empfiehlt, an den früheren Beschlüssen über Milchquoten festzuhalten und die 

Milchquotenregelung während des letzten Jahres dieser Regelung nicht anzupassen, um 

eine weitere Instabilität des Marktes zu vermeiden;  

6. weist auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 hin, in der es heißt: „Damit eine rentable 

Entwicklung der Erzeugung und auf diese Weise ein angemessener Lebensstandard der 

Milchbauern sichergestellt wird, sollte ihre Verhandlungsmacht gegenüber den 

verarbeitenden Betrieben gestärkt werden, was wiederum zu einer gerechteren Verteilung 

des entlang der Wertschöpfungskette entstehenden Mehrwerts führen sollte“;  

7. bedauert, dass aus dem Bericht nicht klar hervorgeht, ob die Kommission mit der 

Umsetzung des neuen Regulierungsinstruments zufrieden ist, und dass die Kommission 

                                                 
1  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671.  
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nicht präzisiert, von wie vielen neuen Erzeugerorganisationen, teilnehmenden 

Mitgliedstaaten oder kollektiven Verhandlungen sie ausgeht; stellt fest, dass auch die 

Auswirkungen der neuen Instrumente auf die Milchpreise nicht klar sind; fordert in 

diesem Zusammenhang eine präzise Auflistung der Auswirkungen bezüglich der 

Milchpreise sowie eine genaue Darstellung der teilnehmenden Erzeugerorganisationen; 

8. fordert die Kommission auf, bis Ende 2015 eine nach Mitgliedstaaten aufgeschlüsselte 

Folgenabschätzung vorzulegen, damit die Auswirkungen der Tarifverträge auf die 

Produktion und die Preise der Mitgliedstaaten ermittelt werden können; 

9. empfiehlt der Kommission, klare Zielsetzungen in Bezug auf Erzeugerorganisationen, 

Verträge und kollektive Verhandlungen festzulegen;  

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass das im Milchpaket enthaltene Instrument nicht 

angepasst werden kann, wenn die Rolle der Erzeugerorganisationen und 

Branchenverbände und die voraussichtlichen Auswirkungen des neuen 

Regulierungsinstruments auf die Milchpreise nicht genau überprüft werden; 

11. begrüßt, dass eine Beobachtungsstelle für den Milchmarkt eingerichtet wird, weist jedoch 

mit Nachdruck darauf hin, dass die Landwirte sich mit einem sinnvoll gestalteten 

Instrument über Preise und Mengen informieren können; ist der Ansicht, dass die Stelle 

die Kommission bei der Beobachtung des Milchmarkts unter den veränderten 

Bedingungen unterstützen, genaueste Marktdaten und -tendenzen liefern und vor der 

Gefahr eines Marktungleichgewichts warnen sollte, damit die Kommission die 

erforderlichen Entscheidungen erlassen kann; 

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass diese Beobachtungsstelle effizienter genutzt werden 

muss, indem anhand von unionsweit geltenden Indikatoren Krisenstufen festgelegt 

werden, die Mechanismen zur Prävention und Frühwarnung auslösen können; 

13. stellt fest, dass sich das Milchpaket nach Aussage der Kommission laut „Angaben der 

Mitgliedstaaten nicht erheblich auf den Milchsektor in benachteiligten Regionen 

ausgewirkt [hat], insbesondere da die Vorschriften erst kürzlich vorgesehen wurden und 

da der Zeitraum der tatsächlichen Anwendung zu kurz war“; 

14. empfiehlt, die an die Milchproduktion gekoppelten Beihilfen und die Beihilfen im 

Zusammenhang mit der Milchproduktion in benachteiligten Regionen innerhalb eines 

langfristigen strategischen Ansatzes auszubauen und beizubehalten; 

15. empfiehlt, den Rechtsrahmen für benachteiligte Gebiete zu stärken;  

16. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Entwicklung der Lage auf dem Markt und die 

Wirksamkeit der Instrumente bewertet werden sollten, nachdem die Milchquotenregelung 

ausgelaufen ist; ist der Auffassung, dass innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf der 

Quotenregelung, – 2017 –, über die Folgen Bericht erstattet werden sollte. 
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